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Nr 506 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 
(5. Session der 16. Gesetzgebungsperiode) 

 
Vorlage der Landesregierung 

Gesetz vom ......................................... , mit dem das Salzburger Sozialhilfegesetz geändert 
wird 

Der Salzburger Landtag hat beschlossen: 

Das Salzburger Sozialhilfegesetz, LGBl Nr 19/1975, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 
76/2020, wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs 4 Z 3 lautet: 
 „3. schutzbedürftige Fremde gemäß § 5 Abs 3 Z 1 bis 4 und 6 des Salzburger Grundversorgungsge-

setzes.“ 

2. Im § 17 Abs 10 lautet der letzte Satz: 
„Dasselbe gilt bei einer Erweiterung von Heimen im Ausmaß von mehr als 10 % des vorhandenen Betten-
bestandes, soweit im Folgenden in Bezug auf die Obergrenzen für Sonderpflegeeinrichtungen und beste-
hende Heime gemäß Abs 10b nicht anderes festgelegt ist.“ 

3. Nach § 17 Abs 10a wird eingefügt: 
 „(10b) Für Erweiterungen bereits am 1. April 1995 in Betrieb stehender Senioren- und Senioren-

pflegeheime privater Rechtsträger gelten abweichend zu Abs 10 Z 4 dieselben Obergrenzen wie für den 
Bestand, wenn  
 1. die Erweiterung am Standort der bereits bestehenden Einrichtung erfolgt und 35 % des bisherigen 

Bettenbestandes nicht übersteigt und 
 2. nach Abschluss der Erweiterung die Gesamteinrichtung die durch Verordnung festgelegten Richt-

linien für (neue) Senioren- und Seniorenpflegeheime (§ 22 Salzburger Pflegegesetz) erfüllt.“ 

4. § 40 Abs 5 lit a und b lautet: 
 „a) bei sozialen Diensten nach § 22 Abs 2 Z 1, 2, 3, 4, 9 und 10 nach dem tatsächlichen Aufwand in 

den einzelnen Bezirken; 
 b) bei sozialen Diensten nach § 22 Abs 2 Z 5, 6 und 7 nach der Bevölkerungszahl gemäß Abs 4 dritter 

Satz.“ 

5. Im § 50 wird nach Abs 1 folgender Abs 1a eingefügt: 
„(1a) Im Fall einer der Behörde nach Abs 1 oder anderweitig bekannt gewordenen Änderung der für 

die Leistung maßgeblichen Umstände kann diese bereits erlassene behördliche Entscheidungen über die 
Zuerkennung von Leistungen auch von Amts wegen entsprechend anpassen.“ 

6. Dem § 61 werden folgende Abs 14 und 15 angefügt: 
„(14) Die §§ 6 Abs 4, 17 Abs 10 und 10b, 40 Abs 5 und 50 Abs 1a in der Fassung des Gesetzes LGBl 

Nr ...../2022 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft.  
(15) Für nicht pfändbare Einmalzahlungen nach bundesrechtlichen Vorschriften sind die §§ 8 Abs 3 

und 22 Abs 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Landesregierung im Jahr 2022 Verordnungen, mit 
denen solche Einmalzahlungen von einer Einkommenseinrechnung ausgenommen werden, auch rückwir-
kend zum 1. Jänner 2022 in Kraft setzen kann.“  
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Erläuterungen 
1. Allgemeines: 
Der gegenständliche Gesetzentwurf enthält im Wesentlichen folgende Änderungspunkte:  
a) Anpassung der Abgrenzung von Leistungen der Sozialhilfe und der Grundversorgung auf Grund der 

Ausweitung der Zielgruppe der Grundversorgung durch die Novelle LGBl Nr 43/2021. 
b) Aufnahme einer Kostentragungsregelung für den durch die Novelle LGBl Nr 76/2020 eingeführten 

Sozialen Dienst „Entlastung von pflegenden Angehörigen“. 
c) Einführung einer Sonderbestimmung in Bezug auf die Tarifobergrenzen bei bestimmten Erweiterun-

gen von (älteren) Senioren- und Seniorenpflegeheimen. 
d) Anpassung von bereits erlassenen Leistungsbescheiden bei Änderung für die Leistung maßgeblicher 

Umstände (auch) von Amts wegen. 
e) Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für eine rückwirkende Ausnahme von bestimmten Einmal-

zahlungen des Bundes von einer Einkommensanrechnung. 
2. Kompetenzrechtliche Grundlagen: 
Gemäß Art 12 Abs 1 Z 1 B-VG ist in Angelegenheiten des Armenwesens die Gesetzgebung über Grunds-
ätze Bundessache, die Erlassung von Ausführungsgesetzen Landessache. Der Bundesgesetzgeber hat von 
seiner Kompetenz zur Grundsatzgesetzgebung für den Bereich der „geschlossenen“ Sozialhilfe nicht Ge-
brauch gemacht, sodass der Landesgesetzgeber nach Art 15 Abs 6 B-VG befugt ist, die Materie frei zu 
regeln. 
Das Vorhaben enthält keine Bestimmung, die eine Mitwirkung der Bundesregierung im Sinn der Art 97 
Abs 2 B-VG oder 9 F-VG 1948 erfordert. 
3. Übereinstimmung mit dem Unionsrecht: 
Die vorgeschlagenen Regelungen stehen mit dem Unionsrecht nicht in Widerspruch. 
4. Finanzielle Auswirkungen: 
Die für das Sozialwesen zuständige Abteilung (3) des Amtes der Landesregierung geht von folgenden fi-
nanziellen Auswirkungen aus: 
Zu den Z 2 und 3: 
Nachdem private Rechtsträger, auf welche die Ausnahmebestimmung des § 17 Abs 10b S.SHG zur An-
wendung gelangen soll, in den letzten Jahren tendenziell eine Reduktion des Bettenbestandes vorgenom-
men haben (2003: 553 Betten, 2020: 406 Betten; 1 Einrichtung wurde komplett geschlossen, ansonsten 
wurden Betten reduziert), geht die vorgenannte Amtsabteilung aus derzeitiger Sicht davon aus, dass eine 
bedarfsgerechte Erweiterung des Bettenbestandes eher den Ausnahmefall darstellen wird und sich daher 
die Gesamtzahl der Betten, auf welche die Tarife gemäß § 3 Abs 3 Sozialhilfe-Leistungs- und Tarifober-
grenzen-Verordnung für Senioren- und Seniorenpflegeheime zur Anwendung gelangen, verglichen mit 
dem zum Zeitpunkt der Festlegung dieser Tarife herangezogenen Ausgangswert im Ergebnis nicht erhöhen 
wird. 
Zu Z 4:  
Im Zuge der Einführung des Sozialen Dienstes „Entlastung von pflegenden Angehörigen“ mit LGBl Nr 
76/2020 wurden die Kosten dafür auf jährlich rund 2 Mio € geschätzt. Die Kosten für diesen am 1.10.2020 
gestarteten neuen Sozialen Dienst betrugen im Jahr 2020 11.783 € und im Jahr 2021 laut vorläufigem Rech-
nungsabschluss 239.750 €. Der Landesvoranschlag 2022 sieht Mittel von 742.700 € vor. Der Aufwand für 
diesen Sozialen Dienst soll künftig vom Land und den Gemeinden des politischen Bezirkes, in dem die 
Kosten anfallen, entsprechend dem Aufteilungsschlüssel des § 40 Abs 5 lit a S.SHG, geteilt werden. 
Mit den übrigen Änderungspunkten sind nach Einschätzung der vorgenannten Amtsabteilung keine finan-
ziellen Mehraufwendungen im Vergleich zur geltenden Rechtslage verbunden. 
5. Gender Mainstreaming: 
Den Änderungsvorschlägen werden keine geschlechtsspezifischen Auswirkungen beigemessen. 
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6.  Ergebnisse des Begutachtungs- und Konsultationsverfahrens: 
6.1. Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens wurden von der Landesgruppe Salzburg des österreichischen 
Städtebundes, von der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Salzburg und vom Verein „Vertretungs-
Netz – Erwachsenenvertretung“ und der Abteilung 3 des Amtes der Landesregierung Stellungnahmen ab-
gegeben. Die Stellungnahmen sind im Internet über die Homepage des Landes abrufbar.  
Ein grundsätzlicher inhaltlicher Einwand erfolgte nicht. Es wurden jedoch ergänzende Begründungen in 
den Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen angeregt. Ebenso weitergehende Maßnahmen zur Verbes-
serung der Pflegesituation in Salzburg und insbesondere auch der Angehörigenentlastung.  
Auf Vorschlag der für das Sozialwesen zuständigen Abteilung wird am Entwurf grundsätzlich festgehalten, 
den Anregungen auf Ergänzung der Erläuterungen jedoch weitestgehend entsprochen. Zu den übrigen An-
regungen ist auszuführen, dass diese über das gegenständliche Gesetzesvorhaben hinausgehen.  
6.2 Im Rahmen des Konsultationsverfahrens wurde die Aufnahme von Verhandlungen in einem Konsulta-
tionsgremium nicht verlangt. 
7. Zu den einzelnen Bestimmungen: 
Zu Z 1 (§ 6 Abs 4): 
Seit der Novelle LGBl Nr 43/2021zählen zum schutzbedürftigen Personenkreis des Salzburger Grundver-
sorgungsgesetzes auch Fremde, die sich rechtmäßig im Inland aufhalten und ihren Hauptwohnsitz im Bun-
desland Salzburg haben, jedoch mangels einer fünfjährigen Aufenthaltsdauer gemäß § 4 Abs 2 Z 2 SUG 
noch nicht in die Zielgruppe der Sozialunterstützung fallen. Im § 6 Abs 4 Z 3 S.SHG wird daher klarstel-
lend festgelegt, dass auch dieser Personengruppe kein Anspruch auf Gewährung von Leistungen der Sozi-
alhilfe zukommt. 
Zu den Z 2 und 3 (§ 17 Abs 10 und 10b): 
Nach der bisher geltenden Rechtslage sind bei einer Erweiterung des Bettenbestandes bereits bestehender 
Heime privater Rechtsträger im Ausmaß von mehr als 10 % in Hinblick auf die neu zur Errichtung kom-
menden Betten die Tarifobergrenzen (Grundtarife) für Heime öffentlicher Rechtsträger (§ 3 Abs 2 Sozial-
hilfe- Leistungs- und Tarifobergrenzen-Verordnung für Senioren- und Seniorenpflegeheime) zu verrech-
nen, während in Hinblick auf den Bestand die Tarifobergrenzen (Grundtarife) für Heime privater Rechts-
träger (§ 3 Abs 3 Sozialhilfe-Leistungs- und Tarifobergrenzen; Grundtarife) zur Anwendung gelangen. 
Eine bedarfsgerechte Erweiterung dieser Heime privater Rechtsträger erweist sich vor dem Hintergrund 
dieser Vorgaben häufig wirtschaftlich nicht umsetzbar. Dies insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass 
diese Heime meist in älteren, oft bereits sanierungsbedürftigen Objekten betrieben werden und die privaten 
Rechtsträger – im Gegensatz zu öffentlichen – keinen Anspruch auf Förderleistungen aus dem Gemeinde-
ausgleichsfonds haben. 
Für Heime, welche bereits vor dem 1. April 1995 in Betrieb standen und die daher für den Bestand im 
Hinblick auf die Grundtarife die höheren Tarifobergrenzen für Heime privater Rechtsträger verrechnen 
dürfen, soll daher nunmehr eine Möglichkeit geschaffen werden, auch in Hinblick auf die neu hinzukom-
menden Betten die Tarifobergrenzen wie für den Bestand verrechnen zu können und sohin einen einheitli-
chen Tarif für das gesamte Seniorenheim zu erreichen. Und zwar erstens unter der Voraussetzung, dass die 
Erweiterung des ursprünglich vorhandenen Bettenbestandes um bis zu 35 % (also um knapp über 1/3 – bei 
diesem Ausmaß kann man jedenfalls noch nicht von einer neubauähnlichen Erweiterung ausgehen) und am 
Standort des bestehenden Seniorenheims (gleiches bzw angrenzendes Grundstück) erfolgt, um Synergien 
bestmöglich nutzen zu können. Und zweitens, dass auch für den Altbestand (ausnahmslos) die in der Ver-
ordnung über Richtlinien für die Errichtung, die Ausstattung und den Betrieb von Senioren- und Senioren-
pflegeheimen (Hausgemeinschaften, Seniorenpflegeheime) und Tageszentren, LGBl Nr 61/2015, normier-
ten Mindeststandards für neue Heime spätestens im Zuge der Realisierung des Erweiterungsvorhabens um-
gesetzt werden und sohin für die Gesamteinrichtung insgesamt eine qualitative Verbesserung eintritt. Wei-
terhin gilt, dass bei Erweiterungen über 10 % des vorhandenen Bettenbestandes ein privatrechtlicher Ver-
trag mit dem Träger für die gesamte Einrichtung abzuschließen ist. Selbstredend wird dabei auch auf die 
Bedarfssituation Bedacht zu nehmen sein. 
Zu Z 4 (§ 40 Abs 5): 
Zu Abs 5 lit a: 
Mit LGBl Nr 76/2020 wurde im § 22 Abs 2 Z 10 S.SHG der Soziale Dienst „Entlastung von pflegenden 
Angehörigen“ als eine im Rahmen der Plattform Pflege beschlossene Maßnahme (Regierungsbeschluss 
vom 23.4.2020, Ergebnisbericht Plattform Pflege „Entwicklung eines mehrstündigen Entlastungsdienstes 
für pflegende Angehörige im Rahmen der Mobilen Dienste“) aufgenommen. Die gleichzeitige Aufnahme 
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einer Regelung der Kostentragung im S.SHG zwischen Land und den Gemeinden wurde irrtümlich über-
sehen und soll daher nun die Kostentragung analog der Hauskrankenpflege/Haushaltshilfe im S.SHG nach-
geholt werden. Der Aufwand für die Sozialen Dienste ist vom Land und den Gemeinden des politischen 
Bezirkes, in dem die Kosten anfallen, entsprechend dem Aufteilungsschlüssel des § 40 Abs 5 S.SHG zu 
tragen und sind die Kosten für den Sozialen Dienst „Entlastung von pflegenden Angehörigen“ nach dem 
tatsächlichen Aufwand in den einzelnen Bezirken aufzuteilen. 
Zu Abs 5 lit b: 
Der Soziale Dienst „8. pflegegerechte Erstausstattung von Senioren- und Seniorenpflegeheimen sowie eine 
ausreichende berufsbegleitende Ausbildung des Personals solcher Heime in der Pflegehilfe“ entfiel auf 
Grund LGBl Nr 79/2019 mit 1.1.2022. Die Regelung der Kostentragung für diesen Dienst ist somit obsolet. 
Zu Z 5 (§ 50 Abs 1a): 
Die Bestimmung ermächtigt zur (ex-nunc) Anpassung von bereits erlassenen Leistungsbescheiden, wenn 
sich die für die Leistung maßgeblichen Umstände (zB die Einkommensverhältnisse) nachträglich geändert 
haben, und zwar nicht nur auf Antrag, sondern auch von Amts wegen. Dies gilt unabhängig davon, ob die 
Behörde über die Änderung der maßgeblichen Umstände auf Grund der Erfüllung der Anzeigepflicht ge-
mäß Abs 1 oder anderweitig Kenntnis erlangt. 
Zu Z 6 (§ 61 Abs 15): 
Die Bestimmung schafft die gesetzliche Grundlage für eine rückwirkende Ausnahme von bestimmten Ein-
malzahlungen des Bundes von einer Einkommensanrechnung in der Sozialhilfe. 
Die Landesregierung stellt sohin den 
 

Antrag, 
 
der Salzburger Landtag wolle beschließen: 
1. Das vorstehende Gesetz wird zum Beschluss erhoben. 
2. Die Gesetzesvorlage wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur Beratung, Berichterstat-

tung und Antragstellung zugewiesen. 
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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Gesetz vom 13. Dezember 1974 über die Sozialhilfe im Lande 
Salzburg (Salzburger Sozialhilfegesetz - S.SHG) 

Gesetz vom 13. Dezember 1974 über die Sozialhilfe im Lande 
Salzburg (Salzburger Sozialhilfegesetz - S.SHG) 

Artikel II Artikel II 

3. Abschnitt 3. Abschnitt 
Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes 

Anspruch Anspruch 
§ 6 § 6 

(1) Ein Hilfesuchender, der sich im Lande Salzburg aufhält, hat Anspruch auf 
Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes, wenn er den Lebensbedarf für sich und 
die mit ihm in Familiengemeinschaft lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen 
nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann und 
ihn auch nicht von anderen Personen oder Einrichtungen erhält. 

(1) Ein Hilfesuchender, der sich im Lande Salzburg aufhält, hat Anspruch auf 
Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes, wenn er den Lebensbedarf für sich und 
die mit ihm in Familiengemeinschaft lebenden unterhaltsberechtigten Angehörigen 
nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann und 
ihn auch nicht von anderen Personen oder Einrichtungen erhält. 

(1a) Kein Anspruch besteht für Hilfesuchende, die Anspruch auf 
Sozialunterstützungsleistungen gemäß dem Salzburger Sozialunterstützungsgesetz 
(SUG) haben. 

(1a) Kein Anspruch besteht für Hilfesuchende, die Anspruch auf 
Sozialunterstützungsleistungen gemäß dem Salzburger Sozialunterstützungsgesetz 
(SUG) haben. 

(2) Die Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes wird grundsätzlich nur auf 
Antrag gewährt. Sie ist auch ohne Antrag zu gewähren, sobald dem 
Sozialhilfeträger Tatsachen bekannt werden, die eine Hilfeleistung erfordern und 
eine Antragstellung dem Hilfesuchenden auf Grund besonderer Umstände nicht 
zumutbar ist. 

(2) Die Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes wird grundsätzlich nur auf 
Antrag gewährt. Sie ist auch ohne Antrag zu gewähren, sobald dem 
Sozialhilfeträger Tatsachen bekannt werden, die eine Hilfeleistung erfordern und 
eine Antragstellung dem Hilfesuchenden auf Grund besonderer Umstände nicht 
zumutbar ist. 

(3) Leistungen nach diesem Gesetz stehen grundsätzlich nur österreichischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zu. Unter der Voraussetzung, dass sie sich 
gemäß § 31 FPG, rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, sind österreichischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gleichgestellt: 

(3) Leistungen nach diesem Gesetz stehen grundsätzlich nur österreichischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zu. Unter der Voraussetzung, dass sie sich 
gemäß § 31 FPG, rechtmäßig im Bundesgebiet aufhalten, sind österreichischen 
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern gleichgestellt: 

 1. Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht gemäß den §§ 
15a und 15b FPG oder gemäß §§ 51 bis 54a und 57 NAG verfügen; 

 1. Personen, die über ein unionsrechtliches Aufenthaltsrecht gemäß den §§ 
15a und 15b FPG oder gemäß §§ 51 bis 54a und 57 NAG verfügen; 

 2. Personen, die über einen der folgenden Aufenthaltstitel verfügen:  2. Personen, die über einen der folgenden Aufenthaltstitel verfügen: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 a) „Daueraufenthalt-EU“ gemäß § 45 NAG,  a) „Daueraufenthalt-EU“ gemäß § 45 NAG, 
 b) „Familienangehöriger“ gemäß § 47 Abs 2 NAG,  b) „Familienangehöriger“ gemäß § 47 Abs 2 NAG, 
 c) „Daueraufenthalt-EU“ eines anderen Mitgliedstaates und einem 

Aufenthaltstitel gemäß § 49 NAG;  
 c) „Daueraufenthalt-EU“ eines anderen Mitgliedstaates und einem 

Aufenthaltstitel gemäß § 49 NAG;  
 3. Personen, denen der Status des Asylberechtigten gemäß § 3 AsylG 2005 

zuerkannt ist; 
 3. Personen, denen der Status des Asylberechtigten gemäß § 3 AsylG 2005 

zuerkannt ist; 
 4. Personen, die in den Anwendungsbereich des Abkommens zwischen der 

Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über Fürsorge 
und Jugendwohlfahrt, BGBl Nr 258/1969, fallen;  

 4. Personen, die in den Anwendungsbereich des Abkommens zwischen der 
Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über Fürsorge 
und Jugendwohlfahrt, BGBl Nr 258/1969, fallen;  

 5. staatenlose Personen im Sinn des Übereinkommens über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954, BGBl III Nr 
81/2008. 

 5. staatenlose Personen im Sinn des Übereinkommens über die 
Rechtsstellung der Staatenlosen vom 28. September 1954, BGBl III Nr 
81/2008. 

(4) Keinen Anspruch auf Leistungen nach diesem Gesetz haben insbesondere: (4) Keinen Anspruch auf Leistungen nach diesem Gesetz haben insbesondere: 
 1. nicht erwerbstätige Bürgerinnen und Bürger einer Vertragspartei des 

Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizer 
Eidgenossenschaft und deren Familienangehörige, jeweils in den ersten 
drei Monaten ihres Aufenthalts im Inland; 

 1. nicht erwerbstätige Bürgerinnen und Bürger einer Vertragspartei des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Schweizer 
Eidgenossenschaft und deren Familienangehörige, jeweils in den ersten 
drei Monaten ihres Aufenthalts im Inland; 

 2. Personen, die auf Grund eines Visums oder visumsfrei einreisen durften 
(§§ 15 iVm 31 FPG) und nicht die Voraussetzungen des Abs 3 erfüllen; 

 2. Personen, die auf Grund eines Visums oder visumsfrei einreisen durften 
(§§ 15 iVm 31 FPG) und nicht die Voraussetzungen des Abs 3 erfüllen; 

 3. schutzbedürftige Fremde gemäß § 5 Abs 3 Z 1 bis 4 des Salzburger 
Grundversorgungsgesetzes. 

 3. schutzbedürftige Fremde gemäß § 5 Abs 3 Z 1 bis 4 und 6 des Salzburger 
Grundversorgungsgesetzes. 

Unterbringung in Anstalten oder Heimen Unterbringung in Anstalten oder Heimen 
§ 17 § 17 

(1) Der Lebensbedarf kann mit Zustimmung des Hilfesuchenden durch 
Unterbringung in Anstalten oder Heimen gesichert werden, wenn der 
Hilfesuchende auf Grund seines körperlichen oder geistig-seelischen Zustandes 
oder auf Grund der familiären und häuslichen Verhältnisse nicht imstande ist, ein 
selbständiges und unabhängiges Leben zu führen oder wenn er besonderer Pflege 
bedarf. Unter den familiären und häuslichen Verhältnissen sind für diese Art der 
Hilfeleistung auch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Angehörigen 
des Hilfesuchenden mitzuberücksichtigen. Die Landesregierung kann durch 
Verordnung näheres hierüber bestimmen. Die Aufnahme des Hilfe Suchenden in 
ein Senioren- oder Seniorenpflegeheim setzt voraus, dass dieses den 
Mindeststandards nach dem Salzburger Pflegegesetz entspricht. 

(1) Der Lebensbedarf kann mit Zustimmung des Hilfesuchenden durch 
Unterbringung in Anstalten oder Heimen gesichert werden, wenn der 
Hilfesuchende auf Grund seines körperlichen oder geistig-seelischen Zustandes 
oder auf Grund der familiären und häuslichen Verhältnisse nicht imstande ist, ein 
selbständiges und unabhängiges Leben zu führen oder wenn er besonderer Pflege 
bedarf. Unter den familiären und häuslichen Verhältnissen sind für diese Art der 
Hilfeleistung auch die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der Angehörigen 
des Hilfesuchenden mitzuberücksichtigen. Die Landesregierung kann durch 
Verordnung näheres hierüber bestimmen. Die Aufnahme des Hilfe Suchenden in 
ein Senioren- oder Seniorenpflegeheim setzt voraus, dass dieses den 
Mindeststandards nach dem Salzburger Pflegegesetz entspricht. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(2) (Anm: entfallen auf Grund LGBl Nr. 76/2020).  (2) (Anm: entfallen auf Grund LGBl Nr. 76/2020).  
(2a) (Anm: entfallen auf Grund LGBl Nr. 76/2020). (2a) (Anm: entfallen auf Grund LGBl Nr. 76/2020). 
(3) In den Heimen soll, soweit das nach dem Gesundheitszustand der dort 

untergebrachten Personen möglich und zweckmäßig ist, für Beschäftigungs- und 
Arbeitstherapie vorgesorgt werden. 

(3) In den Heimen soll, soweit das nach dem Gesundheitszustand der dort 
untergebrachten Personen möglich und zweckmäßig ist, für Beschäftigungs- und 
Arbeitstherapie vorgesorgt werden. 

(4) Für die Unterbringung von Hilfe Suchenden in Senioren- und 
Seniorenpflegeheimen sind vom Sozialhilfeträger Entgelte in Form von Tagsätzen, 
die sich aus einem Grundtarif und gegebenenfalls einem Pflegetarif 
zusammensetzen, höchstens in einer solchen Höhe zu leisten, dass dadurch nur ein 
angemessener Personal- und laufender Sachaufwand sowie ein angemessener 
Finanzierungs- und Investitionsbedarf abgedeckt werden, ein unnötiger oder 
überhöhter Betriebs- und Erhaltungs- sowie Investitionsaufwand aber unabgedeckt 
bleibt. Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Festlegungen über die 
in den Senioren- und Seniorenpflegeheimen zu erbringenden Leistungen zu treffen. 
Weiters kann die Berechnung der Entgelte näher geregelt werden. 

(4) Für die Unterbringung von Hilfe Suchenden in Senioren- und 
Seniorenpflegeheimen sind vom Sozialhilfeträger Entgelte in Form von Tagsätzen, 
die sich aus einem Grundtarif und gegebenenfalls einem Pflegetarif 
zusammensetzen, höchstens in einer solchen Höhe zu leisten, dass dadurch nur ein 
angemessener Personal- und laufender Sachaufwand sowie ein angemessener 
Finanzierungs- und Investitionsbedarf abgedeckt werden, ein unnötiger oder 
überhöhter Betriebs- und Erhaltungs- sowie Investitionsaufwand aber unabgedeckt 
bleibt. Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Festlegungen über die 
in den Senioren- und Seniorenpflegeheimen zu erbringenden Leistungen zu treffen. 
Weiters kann die Berechnung der Entgelte näher geregelt werden. 

(4a) Für besuchs- oder urlaubsbedingte Abwesenheiten des oder der 
Hilfesuchenden vom Senioren- oder Seniorenpflegeheim, die in Summe 35 Nächte 
pro Kalenderjahr übersteigen, werden vom Sozialhilfeträger keine Entgelte gemäß 
Abs 4 geleistet. 

(4a) Für besuchs- oder urlaubsbedingte Abwesenheiten des oder der 
Hilfesuchenden vom Senioren- oder Seniorenpflegeheim, die in Summe 35 Nächte 
pro Kalenderjahr übersteigen, werden vom Sozialhilfeträger keine Entgelte gemäß 
Abs 4 geleistet. 

(5) Die Landesregierung hat für die einzelnen Heime unter Bedachtnahme auf 
die gemäß Abs 4 zweiter Satz erlassene Verordnung und die Ausstattung der 
Heime Obergrenzen für den Grundtarif und den Pflegetarif durch Verordnung 
festzusetzen. Der Grundtarif dient der Abgeltung des Aufwandes für die 
Unterkunft, die Verpflegung des Hilfe Suchenden sowie für Dienstleistungen 
allgemeiner Art. Im Rahmen des Grundtarifs kann als Anteil für den 
Finanzierungs- und Investitionsbedarf ein besonderer Betrag festgesetzt werden. 
Der Pflegetarif dient der Abgeltung des Aufwandes für Hilfen und Leistungen der 
Pflege, Betreuung und Haushaltsführung. 

(5) Die Landesregierung hat für die einzelnen Heime unter Bedachtnahme auf 
die gemäß Abs 4 zweiter Satz erlassene Verordnung und die Ausstattung der 
Heime Obergrenzen für den Grundtarif und den Pflegetarif durch Verordnung 
festzusetzen. Der Grundtarif dient der Abgeltung des Aufwandes für die 
Unterkunft, die Verpflegung des Hilfe Suchenden sowie für Dienstleistungen 
allgemeiner Art. Im Rahmen des Grundtarifs kann als Anteil für den 
Finanzierungs- und Investitionsbedarf ein besonderer Betrag festgesetzt werden. 
Der Pflegetarif dient der Abgeltung des Aufwandes für Hilfen und Leistungen der 
Pflege, Betreuung und Haushaltsführung. 

(6) Der tägliche Bedarf an Hilfen und Leistungen der Pflege, Betreuung und 
Haushaltsführung ist entsprechend dem gemäß Abs 4 zweiter Satz festgelegten 
Leistungskatalog individuell und angemessen zu erfüllen. Für die dafür zu 
leistenden Entgelte ist in erster Linie das nach bundes- oder landesgesetzlichen 
Vorschriften gewährte Pflegegeld heranzuziehen. 

(6) Der tägliche Bedarf an Hilfen und Leistungen der Pflege, Betreuung und 
Haushaltsführung ist entsprechend dem gemäß Abs 4 zweiter Satz festgelegten 
Leistungskatalog individuell und angemessen zu erfüllen. Für die dafür zu 
leistenden Entgelte ist in erster Linie das nach bundes- oder landesgesetzlichen 
Vorschriften gewährte Pflegegeld heranzuziehen. 
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(7) Der im Rahmen des Grundtarifs vom Sozialhilfeträger zu leistende 

Finanzierungs- und Investitionsbetrag gemäß Abs 5 dritter Satz darf höchstens 
3,65 € täglich betragen. 

(7) Der im Rahmen des Grundtarifs vom Sozialhilfeträger zu leistende 
Finanzierungs- und Investitionsbetrag gemäß Abs 5 dritter Satz darf höchstens 
3,65 € täglich betragen. 

(8) Die auf Grund des Abs 5 festgelegten Entgelt-Obergrenzen mit Ausnahme 
des Finanzierungs- und Investitionsbetrages sind von der Landesregierung für 
jedes Kalenderjahr durch Verordnung neu festzusetzen. Dabei ist ein Betrag, der 
70 % des jeweils im vorangegangenen Kalenderjahr in Geltung gestandenen 
Tarifes entspricht, nach der Entwicklung des Entlohnungsschemas I der 
Landesvertragsbediensteten für das vorangegangene Kalenderjahr zu valorisieren. 
Erfolgt die Entwicklung in Form einer Sockelbetragserhöhung, wird die 
Entwicklung der Entlohnung nach Stufe 19 der Entlohnungsgruppe c des 
Entlohnungsschemas I der Landesvertragsbediensteten einschließlich der 
Allgemeinen Leistungszulage und der Verwaltungsdienstzulage herangezogen. 
Der verbleibende Betrag (30 % des Tarifes) ist in dem Maß anzupassen, das sich 
aus der Veränderung des jeweils vorangegangenen Juniwertes des von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 1996 oder 
des an seine Stelle tretenden Index gegenüber dem Juniindex des 
zweitvorangegangenen Jahres ergibt. Dabei sind Beträge unter 5 Cent zu 
vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf den nächsten durch 10 teilbaren 
Cent-Betrag aufzurunden. 

(8) Die auf Grund des Abs 5 festgelegten Entgelt-Obergrenzen mit Ausnahme 
des Finanzierungs- und Investitionsbetrages sind von der Landesregierung für 
jedes Kalenderjahr durch Verordnung neu festzusetzen. Dabei ist ein Betrag, der 
70 % des jeweils im vorangegangenen Kalenderjahr in Geltung gestandenen 
Tarifes entspricht, nach der Entwicklung des Entlohnungsschemas I der 
Landesvertragsbediensteten für das vorangegangene Kalenderjahr zu valorisieren. 
Erfolgt die Entwicklung in Form einer Sockelbetragserhöhung, wird die 
Entwicklung der Entlohnung nach Stufe 19 der Entlohnungsgruppe c des 
Entlohnungsschemas I der Landesvertragsbediensteten einschließlich der 
Allgemeinen Leistungszulage und der Verwaltungsdienstzulage herangezogen. 
Der verbleibende Betrag (30 % des Tarifes) ist in dem Maß anzupassen, das sich 
aus der Veränderung des jeweils vorangegangenen Juniwertes des von der 
Bundesanstalt Statistik Österreich verlautbarten Verbraucherpreisindex 1996 oder 
des an seine Stelle tretenden Index gegenüber dem Juniindex des 
zweitvorangegangenen Jahres ergibt. Dabei sind Beträge unter 5 Cent zu 
vernachlässigen und Beträge von 5 Cent an auf den nächsten durch 10 teilbaren 
Cent-Betrag aufzurunden. 

(9) Im Zusammenhang mit der Heimaufnahme vereinbarte Leistungen des 
Hilfe Suchenden oder Dritter an den Leistungserbringer sind bei den vom 
Sozialhilfeträger zu leistenden Entgelten in Anrechnung zu bringen, soweit es sich 
nicht um eine Kaution handelt. 

(9) Im Zusammenhang mit der Heimaufnahme vereinbarte Leistungen des 
Hilfe Suchenden oder Dritter an den Leistungserbringer sind bei den vom 
Sozialhilfeträger zu leistenden Entgelten in Anrechnung zu bringen, soweit es sich 
nicht um eine Kaution handelt. 

(10) Die Leistung von Entgelten gemäß Abs 4 durch den Sozialhilfeträger an 
private Rechtsträger von neu zur Errichtung kommenden Senioren- und 
Seniorenpflegeheimen setzt den Abschluss von privatrechtlichen Verträgen noch 
vor deren Errichtung über folgende Inhalte voraus: 

(10) Die Leistung von Entgelten gemäß Abs 4 durch den Sozialhilfeträger an 
private Rechtsträger von neu zur Errichtung kommenden Senioren- und 
Seniorenpflegeheimen setzt den Abschluss von privatrechtlichen Verträgen noch 
vor deren Errichtung über folgende Inhalte voraus: 

 1. die Aufnahmekriterien,  1. die Aufnahmekriterien, 
 2. die Einweisungsrechte,  2. die Einweisungsrechte, 
 3. die Entgeltleistung in Form von Tagsätzen, bestehend aus Grundtarif 

einschließlich Finanzierungs- und Investitionsbetrag sowie Pflegetarif, 
 3. die Entgeltleistung in Form von Tagsätzen, bestehend aus Grundtarif 

einschließlich Finanzierungs- und Investitionsbetrag sowie Pflegetarif, 
 4. die Obergrenzen für die Entgelte gleich den für Senioren- und 

Seniorenpflegeheime, ausgenommen Sonderpflegeeinrichtungen, 
öffentlicher Rechtsträger festgesetzten Obergrenzen; 

 4. die Obergrenzen für die Entgelte gleich den für Senioren- und 
Seniorenpflegeheime, ausgenommen Sonderpflegeeinrichtungen, 
öffentlicher Rechtsträger festgesetzten Obergrenzen; 
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 5. die Verwendung des Finanzierungs- oder Investitionsbetrages und  5. die Verwendung des Finanzierungs- oder Investitionsbetrages und 
 6. die Gebarungskontrolle.  6. die Gebarungskontrolle. 
Dasselbe gilt bei einer Erweiterung von Heimen im Ausmaß von mehr als 10 % 
des vorhandenen Bettenstandes. 

Dasselbe gilt bei einer Erweiterung von Heimen im Ausmaß von mehr als 10 % 
des vorhandenen Bettenbestandes, soweit im Folgenden in Bezug auf die 
Obergrenzen für Sonderpflegeeinrichtungen und bestehende Heime gemäß Abs 
10b nicht anderes festgelegt ist. 

(10a) Abs 10 gilt auch für die Neuerrichtung und Erweiterung von 
Sonderpflegeeinrichtungen mit der Maßgabe, dass die Obergrenzen für die 
Entgelte auch höher als nach Abs 10 Z 4 festgelegt werden können. 
Sonderpflegeeinrichtungen sind Einrichtungen, die mit Krankenanstalten eine 
räumliche und funktionelle Einheit bilden und vorwiegend der Versorgung von 
pflegebedürftigen Personen, die ein Pflegegeld ab der Stufe 5 erhalten, oder 
Personen mit besonderen Pflegebedürfnissen im neurologischen und geriatrischen 
Bereich oder mit ständiger Beatmungsnotwendigkeit dienen. 

(10a) Abs 10 gilt auch für die Neuerrichtung und Erweiterung von 
Sonderpflegeeinrichtungen mit der Maßgabe, dass die Obergrenzen für die 
Entgelte auch höher als nach Abs 10 Z 4 festgelegt werden können. 
Sonderpflegeeinrichtungen sind Einrichtungen, die mit Krankenanstalten eine 
räumliche und funktionelle Einheit bilden und vorwiegend der Versorgung von 
pflegebedürftigen Personen, die ein Pflegegeld ab der Stufe 5 erhalten, oder 
Personen mit besonderen Pflegebedürfnissen im neurologischen und geriatrischen 
Bereich oder mit ständiger Beatmungsnotwendigkeit dienen. 

    (10b) Für Erweiterungen bereits am 1. April 1995 in Betrieb stehender 
Senioren- und Seniorenpflegeheime privater Rechtsträger gelten abweichend zu 
Abs 10 Z 4 dieselben Obergrenzen wie für den Bestand, wenn  

    1. die Erweiterung am Standort der bereits bestehenden Einrichtung erfolgt 
und 35 % des bisherigen Bettenbestandes nicht übersteigt und 

    2. nach Abschluss der Erweiterung die Gesamteinrichtung die durch 
Verordnung festgelegten Richtlinien für (neue) Senioren- und 
Seniorenpflegeheime (§ 22 Salzburger Pflegegesetz) erfüllt. 

(11) Wird die Besorgung von Grund- und Pflegeleistungen (und allenfalls 
damit zusammenhängenden Angelegenheiten) für den Betrieb eines 
bestehenden Senioren- und Seniorenpflegeheimes von einem öffentlichen 
an einen privaten Rechtsträger auf Rechnung des öffentlichen 
Rechtsträgers übertragen, gilt Abs 10 erster Satz sinngemäß. 

(11) Wird die Besorgung von Grund- und Pflegeleistungen (und allenfalls 
damit zusammenhängenden Angelegenheiten) für den Betrieb eines 
bestehenden Senioren- und Seniorenpflegeheimes von einem öffentlichen 
an einen privaten Rechtsträger auf Rechnung des öffentlichen 
Rechtsträgers übertragen, gilt Abs 10 erster Satz sinngemäß. 

8. Abschnitt 8. Abschnitt 
Kostentragung Kostentragung 

§ 40 § 40 
(1) Die Kosten der Sozialhilfe sind nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen vom Land und von den Gemeinden zu tragen. 
(1) Die Kosten der Sozialhilfe sind nach Maßgabe der folgenden 

Bestimmungen vom Land und von den Gemeinden zu tragen. 
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(2) Zu den Kosten der Sozialhilfe gehört der gesamte sich aus der Besorgung 

der in diesem Gesetz geregelten Aufgaben ergebende Aufwand einschließlich des 
Aufwandes für den Kostenersatz an andere Länder gemäß § 53 und der Kosten, die 
auf Grund anderer Rechtsvorschriften von der öffentlichen Fürsorge zu tragen sind. 

(2) Zu den Kosten der Sozialhilfe gehört der gesamte sich aus der Besorgung 
der in diesem Gesetz geregelten Aufgaben ergebende Aufwand einschließlich des 
Aufwandes für den Kostenersatz an andere Länder gemäß § 53 und der Kosten, die 
auf Grund anderer Rechtsvorschriften von der öffentlichen Fürsorge zu tragen sind. 

(3) Das Land hat, unbeschadet der folgenden Absätze, die Kosten der 
Sozialhilfe, soweit diese nicht durch Ersatzleistungen gemäß dem 9. Abschnitt 
dieses Gesetzes durch Strafgelder und Erlöse verfallener Gegenstände (§ 15 VStG) 
oder durch sonstige Einnahmen gedeckt sind, zu tragen. Solche Ersatzleistungen, 
Strafgelder und Erlöse sind jedenfalls, von den sonstigen Einnahmen aber nur jene 
auf die Kosten der Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes anzurechnen, die mit 
derartigen Leistungen in Zusammenhang stehen; andere Einnahmen sind bei den 
Kosten der Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes und der sozialen Dienste zu 
berücksichtigen. 

(3) Das Land hat, unbeschadet der folgenden Absätze, die Kosten der 
Sozialhilfe, soweit diese nicht durch Ersatzleistungen gemäß dem 9. Abschnitt 
dieses Gesetzes durch Strafgelder und Erlöse verfallener Gegenstände (§ 15 VStG) 
oder durch sonstige Einnahmen gedeckt sind, zu tragen. Solche Ersatzleistungen, 
Strafgelder und Erlöse sind jedenfalls, von den sonstigen Einnahmen aber nur jene 
auf die Kosten der Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes anzurechnen, die mit 
derartigen Leistungen in Zusammenhang stehen; andere Einnahmen sind bei den 
Kosten der Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes und der sozialen Dienste zu 
berücksichtigen. 

(4) Zu den vom Land zu tragenden Kosten der Hilfe zur Sicherung des 
Lebensbedarfes mit Ausnahme des Aufwandes gemäß § 14 Abs 3 haben die 
Gemeinden des politischen Bezirkes, in dem diese Kosten angefallen sind, dem 
Land jährlich einen Beitrag in folgender Höhe zu leisten: 

(4) Zu den vom Land zu tragenden Kosten der Hilfe zur Sicherung des 
Lebensbedarfes mit Ausnahme des Aufwandes gemäß § 14 Abs 3 haben die 
Gemeinden des politischen Bezirkes, in dem diese Kosten angefallen sind, dem 
Land jährlich einen Beitrag in folgender Höhe zu leisten: 

zu den Kosten des Jahres                    
Prozentsatz 

zu den Kosten des Jahres                    
Prozentsatz 

    2005 und früher                             65     2005 und früher                             65 
    2006                                        61     2006                                        61 
    2007                                        58     2007                                        58 
    2008                                        55     2008                                        55 
    2009                                        52,5     2009                                        52,5 
    2010 und folgend                            50     2010 und folgend                            50 
  
Zu diesen Kosten zählen auch der Aufwand für das bei den 
Bezirkshauptmannschaften mit der Sozialhilfe befaßte Personal und jene Kosten 
für soziale Dienste nach § 22 Abs 3, die vorwiegend bei der Hilfe zur Sicherung 
des Lebensbedarfes wirksam werden. Wenn sich der räumliche Wirkungsbereich 
einer Einrichtung hinsichtlich aller oder einzelner von ihr erbrachter sozialer 
Dienste auf mehrere politische Bezirke erstreckt, sind diese Kosten für soziale 
Dienste auf die einzelnen, zum betreffenden räumlichen Wirkungsbereich 
gehörigen Bezirke nach deren Bevölkerungszahl aufzuteilen, die sich nach der 
jeweiligen Volkszahl gemäß § 10 Abs 7 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 – FAG 

Zu diesen Kosten zählen auch der Aufwand für das bei den 
Bezirkshauptmannschaften mit der Sozialhilfe befaßte Personal und jene Kosten 
für soziale Dienste nach § 22 Abs 3, die vorwiegend bei der Hilfe zur Sicherung 
des Lebensbedarfes wirksam werden. Wenn sich der räumliche Wirkungsbereich 
einer Einrichtung hinsichtlich aller oder einzelner von ihr erbrachter sozialer 
Dienste auf mehrere politische Bezirke erstreckt, sind diese Kosten für soziale 
Dienste auf die einzelnen, zum betreffenden räumlichen Wirkungsbereich 
gehörigen Bezirke nach deren Bevölkerungszahl aufzuteilen, die sich nach der 
jeweiligen Volkszahl gemäß § 10 Abs 7 des Finanzausgleichsgesetzes 2017 – FAG 
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2017, BGBl I Nr 116/2016, in der Fassung des Gesetzes BGBl I Nr 144/2017, 
bestimmt. Für die einzelnen Gemeinden eines politischen Bezirkes mit Ausnahme 
der Stadt Salzburg ist der Kostenbeitrag nach dem abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel gemäß § 10 Abs 8 FAG 2017 zu ermitteln. 

2017, BGBl I Nr 116/2016, in der Fassung des Gesetzes BGBl I Nr 144/2017, 
bestimmt. Für die einzelnen Gemeinden eines politischen Bezirkes mit Ausnahme 
der Stadt Salzburg ist der Kostenbeitrag nach dem abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel gemäß § 10 Abs 8 FAG 2017 zu ermitteln. 

(4a) Zu dem vom Land zu leistenden Aufwand gemäß § 14 Abs 3 haben die 
Gemeinden dem Land jährlich einen Beitrag in folgender Höhe zu leisten: 

(4a) Zu dem vom Land zu leistenden Aufwand gemäß § 14 Abs 3 haben die 
Gemeinden dem Land jährlich einen Beitrag in folgender Höhe zu leisten: 

zum Pauschalbetrag des Jahres                
Prozentsatz 

zum Pauschalbetrag des Jahres                
Prozentsatz 

       2005 und früher                           65        2005 und früher                           65 
       2006                                      61        2006                                      61 
       2007                                      58        2007                                      58 
       2008                                      55        2008                                      55 
       2009                                      52,5        2009                                      52,5 
       2010 und folgend                          50        2010 und folgend                          50 
  
Der Kostenbeitrag ist für die einzelnen Gemeinden nach dem abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel gemäß § 10 Abs 8 FAG 2017 zu ermitteln. 

Der Kostenbeitrag ist für die einzelnen Gemeinden nach dem abgestuften 
Bevölkerungsschlüssel gemäß § 10 Abs 8 FAG 2017 zu ermitteln. 

(5) Zu den vom Land zu tragenden Kosten der sozialen Dienste haben die 
Gemeinden des politischen Bezirkes, in dem sie angefallen sind, dem Land jährlich 
einen Beitrag von 50 vH zu leisten. Wenn sich der räumliche Wirkungsbereich 
einer Einrichtung hinsichtlich aller oder einzelner von ihr erbrachter sozialer 
Dienste auf mehrere politische Bezirke erstreckt, sind die Kosten für die 
betreffenden sozialen Dienste wie folgt auf die einzelnen Bezirke aufzuteilen: 

(5) Zu den vom Land zu tragenden Kosten der sozialen Dienste haben die 
Gemeinden des politischen Bezirkes, in dem sie angefallen sind, dem Land jährlich 
einen Beitrag von 50 vH zu leisten. Wenn sich der räumliche Wirkungsbereich 
einer Einrichtung hinsichtlich aller oder einzelner von ihr erbrachter sozialer 
Dienste auf mehrere politische Bezirke erstreckt, sind die Kosten für die 
betreffenden sozialen Dienste wie folgt auf die einzelnen Bezirke aufzuteilen: 

 a) bei sozialen Diensten nach § 22 Abs 2 Z 1, 2, 3, 4 und 9 nach dem 
tatsächlichen Aufwand in den einzelnen Bezirken; 

 a) bei sozialen Diensten nach § 22 Abs 2 Z 1, 2, 3, 4, 9 und 10 nach dem 
tatsächlichen Aufwand in den einzelnen Bezirken; 

 b) bei sozialen Diensten nach § 22 Abs 2 Z 5, 6, 7 und 8 nach der 
Bevölkerungszahl gemäß Abs 4 dritter Satz. 

 b) bei sozialen Diensten nach § 22 Abs 2 Z 5, 6 und 7 nach der 
Bevölkerungszahl gemäß Abs 4 dritter Satz. 

Für die einzelnen Gemeinden eines politischen Bezirkes mit Ausnahme der Stadt 
Salzburg ist der Kostenbeitrag nach Maßgabe des abgestuften 
Bevölkerungsschlüssels gemäß § 10 Abs 8 FAG 2017 zu ermitteln. 

Für die einzelnen Gemeinden eines politischen Bezirkes mit Ausnahme der Stadt 
Salzburg ist der Kostenbeitrag nach Maßgabe des abgestuften 
Bevölkerungsschlüssels gemäß § 10 Abs 8 FAG 2017 zu ermitteln. 

(6) Bei der pflegegerechten Erstausstattung von Senioren- und 
Seniorenpflegeheimen beträgt der gemäß § 22 Abs 4 vom Land zu leistende 
Beitrag 90 vH. Dieser Beitrag zählt nur insoweit zu den Kosten, zu denen die 
Gemeinden nach Abs 5 Beiträge zu leisten haben, als es sich nicht um Senioren- 
und Seniorenpflegeheime der Gemeinden oder von Gemeindeverbänden handelt. 

(6) Bei der pflegegerechten Erstausstattung von Senioren- und 
Seniorenpflegeheimen beträgt der gemäß § 22 Abs 4 vom Land zu leistende 
Beitrag 90 vH. Dieser Beitrag zählt nur insoweit zu den Kosten, zu denen die 
Gemeinden nach Abs 5 Beiträge zu leisten haben, als es sich nicht um Senioren- 
und Seniorenpflegeheime der Gemeinden oder von Gemeindeverbänden handelt. 
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(7) Die nicht anderweitig gedeckten Kosten der auch zur Unterbringung von 

Hilfsbedürftigen zur Verfügung stehenden Senioren- und Seniorenpflegeheime des 
Sozialhilfeträgers gemäß § 28 zweiter Satz sind von diesem zu tragen. 

(7) Die nicht anderweitig gedeckten Kosten der auch zur Unterbringung von 
Hilfsbedürftigen zur Verfügung stehenden Senioren- und Seniorenpflegeheime des 
Sozialhilfeträgers gemäß § 28 zweiter Satz sind von diesem zu tragen. 

(8) Das Land hat zum Aufwand für das bei der Stadt Salzburg mit der 
Sozialhilfe befaßte Personal einen jährlichen Beitrag zu leisten. Zur Berechnung 
dieses Beitrages sind die gesamten Personalkosten des Landes für seine bei den 
Bezirkshauptmannschaften mit der Sozialhilfe befaßten Bediensteten mit dem 
Faktor 0,525 zu vervielfachen. 

(8) Das Land hat zum Aufwand für das bei der Stadt Salzburg mit der 
Sozialhilfe befaßte Personal einen jährlichen Beitrag zu leisten. Zur Berechnung 
dieses Beitrages sind die gesamten Personalkosten des Landes für seine bei den 
Bezirkshauptmannschaften mit der Sozialhilfe befaßten Bediensteten mit dem 
Faktor 0,525 zu vervielfachen. 

(9) Die Landesregierung hat jährlich im nachhinein die Beiträge gemäß Abs 4, 
4a, 5 und 6 den Gemeinden zur Zahlung vorzuschreiben und der Stadt Salzburg die 
Höhe des Anspruches gemäß Abs 8 mitzuteilen. Die betreffende Gemeinde (die 
Stadt Salzburg) kann binnen sechs Wochen, vom Tag der Zustellung der 
Vorschreibung oder Mitteilung an gerechnet, schriftlich die bescheidmäßige 
Vorschreibung bzw. Zuerkennung des Beitrages verlangen. In diesem Fall hat die 
Landesregierung über die Höhe des Beitrages dieser Gemeinde bzw. des 
Anspruches der Stadt Salzburg mit Bescheid zu erkennen. 

(9) Die Landesregierung hat jährlich im nachhinein die Beiträge gemäß Abs 4, 
4a, 5 und 6 den Gemeinden zur Zahlung vorzuschreiben und der Stadt Salzburg die 
Höhe des Anspruches gemäß Abs 8 mitzuteilen. Die betreffende Gemeinde (die 
Stadt Salzburg) kann binnen sechs Wochen, vom Tag der Zustellung der 
Vorschreibung oder Mitteilung an gerechnet, schriftlich die bescheidmäßige 
Vorschreibung bzw. Zuerkennung des Beitrages verlangen. In diesem Fall hat die 
Landesregierung über die Höhe des Beitrages dieser Gemeinde bzw. des 
Anspruches der Stadt Salzburg mit Bescheid zu erkennen. 

(10) Die Beiträge gemäß den Abs 4 bis 6 werden nach Ablauf von sechs 
Wochen, vom Tag der Zustellung der schriftlichen Vorschreibung oder Mitteilung 
(Abs 9) an gerechnet, fällig. Dies gilt für 75 vH des vorgeschriebenen oder 
mitgeteilten Beitrages auch dann, wenn der bescheidmäßige Ausspruch verlangt 
wird. Ab dem Fälligkeitstag sind Verzugszinsen in der Höhe von 4 % zu entrichten. 

(10) Die Beiträge gemäß den Abs 4 bis 6 werden nach Ablauf von sechs 
Wochen, vom Tag der Zustellung der schriftlichen Vorschreibung oder Mitteilung 
(Abs 9) an gerechnet, fällig. Dies gilt für 75 vH des vorgeschriebenen oder 
mitgeteilten Beitrages auch dann, wenn der bescheidmäßige Ausspruch verlangt 
wird. Ab dem Fälligkeitstag sind Verzugszinsen in der Höhe von 4 % zu entrichten. 

9. Abschnitt 9. Abschnitt 
Ersatz von Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes Ersatz von Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes 

Anzeige- und Rückerstattungspflicht Anzeige- und Rückerstattungspflicht 
§ 50 § 50 

(1) Der Empfänger von Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes oder dessen 
gesetzlicher Vertreter hat jede Änderung der Einkommensverhältnisse, auf Grund 
derer Art und Umfang der Hilfe neu zu bestimmen wären oder die Hilfe 
einzustellen wäre, unverzüglich der Behörde anzuzeigen. 

(1) Der Empfänger von Hilfe zur Sicherung des Lebensbedarfes oder dessen 
gesetzlicher Vertreter hat jede Änderung der Einkommensverhältnisse, auf Grund 
derer Art und Umfang der Hilfe neu zu bestimmen wären oder die Hilfe 
einzustellen wäre, unverzüglich der Behörde anzuzeigen. 

 (1a) Im Fall einer der Behörde nach Abs 1 oder anderweitig bekannt 
gewordenen Änderung der für die Leistung maßgeblichen Umstände kann diese 
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bereits erlassene behördliche Entscheidungen über die Zuerkennung von 
Leistungen auch von Amts wegen entsprechend anpassen. 

(2) Die durch falsche Angaben, Verheimlichung von für die Leistungspflicht 
bedeutenden Umstände oder durch Verletzung der im Abs 1 bestimmten 
Anzeigepflicht zu Unrecht empfangenen Leistungen sind vom Empfänger 
zurückzuerstatten. Gleiches gilt, wenn der Empfänger erkennen mußte, daß die 
Hilfeleistung nicht oder nicht in dieser Höhe gebührte. Über die Rückerstattung ist 
mit Bescheid zu entscheiden. Zuständig hiefür ist jene Behörde, die den Bescheid 
über die Gewährung der Leistung erlassen hat. 

(2) Die durch falsche Angaben, Verheimlichung von für die Leistungspflicht 
bedeutenden Umstände oder durch Verletzung der im Abs 1 bestimmten 
Anzeigepflicht zu Unrecht empfangenen Leistungen sind vom Empfänger 
zurückzuerstatten. Gleiches gilt, wenn der Empfänger erkennen mußte, daß die 
Hilfeleistung nicht oder nicht in dieser Höhe gebührte. Über die Rückerstattung ist 
mit Bescheid zu entscheiden. Zuständig hiefür ist jene Behörde, die den Bescheid 
über die Gewährung der Leistung erlassen hat. 

(3) Die Rückerstattung kann in angemessenen Teilbeträgen bewilligt werden, 
wenn eine andere Art der Rückerstattung dem Verpflichteten nicht zumutbar ist. 
Die Rückerstattung kann auch in der Form erfolgen, daß die laufenden 
Sozialhilfeleistungen um mindestens 20 vH des Richtsatzes vermindert werden. 
Die Rückerstattung kann auch zur Gänze nachgesehen werden, wenn das 
Verschulden des Verpflichteten geringfügig ist und die Folgen unbedeutend sind 
oder durch die Rückerstattung der Erfolg der Sozialhilfe gefährdet wäre. 

(3) Die Rückerstattung kann in angemessenen Teilbeträgen bewilligt werden, 
wenn eine andere Art der Rückerstattung dem Verpflichteten nicht zumutbar ist. 
Die Rückerstattung kann auch in der Form erfolgen, daß die laufenden 
Sozialhilfeleistungen um mindestens 20 vH des Richtsatzes vermindert werden. 
Die Rückerstattung kann auch zur Gänze nachgesehen werden, wenn das 
Verschulden des Verpflichteten geringfügig ist und die Folgen unbedeutend sind 
oder durch die Rückerstattung der Erfolg der Sozialhilfe gefährdet wäre. 

(4) Über die Bestimmungen der Abs 1 und 2 ist der Hilfeempfänger oder 
dessen gesetzlicher Vertreter anläßlich der Hilfegewährung zu belehren. 

(4) Über die Bestimmungen der Abs 1 und 2 ist der Hilfeempfänger oder 
dessen gesetzlicher Vertreter anläßlich der Hilfegewährung zu belehren. 

(5) Wer sich durch falsche Angaben, Verheimlichung von für die 
Leistungspflicht bedeutenden Umständen, Unterlassung von Anzeigen gemäß 
Abs 1 odgl Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes erschleicht, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 2.200 € zu bestrafen. 

(5) Wer sich durch falsche Angaben, Verheimlichung von für die 
Leistungspflicht bedeutenden Umständen, Unterlassung von Anzeigen gemäß 
Abs 1 odgl Leistungen zur Sicherung des Lebensbedarfes erschleicht, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und ist hiefür von der Bezirksverwaltungsbehörde mit 
einer Geldstrafe bis zu 2.200 € zu bestrafen. 

10. Abschnitt 10. Abschnitt 
Übergangs- und Schlußbestimmungen, Auflösung 

der Bezirksfürsorgeverbände 
Übergangs- und Schlußbestimmungen, Auflösung 

der Bezirksfürsorgeverbände 

§ 61 § 61 
(1) Die §§ 12 Abs 2, 43 Abs 3 und 45 Abs 3 und 5 in der Fassung des Gesetzes 

LGBl Nr 53/2011 treten mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden 
Monats in Kraft. 

(1) Die §§ 12 Abs 2, 43 Abs 3 und 45 Abs 3 und 5 in der Fassung des Gesetzes 
LGBl Nr 53/2011 treten mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden 
Monats in Kraft. 

(2) Die §§ 6 Abs 1a, 17 Abs 2, 2a, 10 und 10a, 30 Abs 1, 34 Abs 5, 34a sowie 
40 Abs 4, 4a und 5 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 86/2012 treten mit 1. 

(2) Die §§ 6 Abs 1a, 17 Abs 2, 2a, 10 und 10a, 30 Abs 1, 34 Abs 5, 34a sowie 
40 Abs 4, 4a und 5 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 86/2012 treten mit 1. 
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Dezember 2012 in Kraft. Für zu diesem Zeitpunkt in Errichtung befindliche oder 
bereits errichtete Sonderpflegeeinrichtungen gilt § 17 Abs 10 iVm 10a mit der 
Maßgabe, dass der Abschluss des privatrechtlichen Vertrages auch noch innerhalb 
von sechs Monaten ab diesem Zeitpunkt erfolgen kann. Die Kundmachung gemäß 
§ 17 Abs 2a hat erstmals für das Kalenderjahr 2013 zu erfolgen. 

Dezember 2012 in Kraft. Für zu diesem Zeitpunkt in Errichtung befindliche oder 
bereits errichtete Sonderpflegeeinrichtungen gilt § 17 Abs 10 iVm 10a mit der 
Maßgabe, dass der Abschluss des privatrechtlichen Vertrages auch noch innerhalb 
von sechs Monaten ab diesem Zeitpunkt erfolgen kann. Die Kundmachung gemäß 
§ 17 Abs 2a hat erstmals für das Kalenderjahr 2013 zu erfolgen. 

(3) § 29 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 107/2012 tritt mit 1. 
Jänner 2013 in Kraft, gleichzeitig tritt § 46 Abs 3 außer Kraft. In diesem Zeitpunkt 
bei der Landesregierung anhängige Berufungsverfahren sind von dieser 
fortzuführen. 

(3) § 29 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 107/2012 tritt mit 1. 
Jänner 2013 in Kraft, gleichzeitig tritt § 46 Abs 3 außer Kraft. In diesem Zeitpunkt 
bei der Landesregierung anhängige Berufungsverfahren sind von dieser 
fortzuführen. 

(4) Die §§ 29 und 50 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 106/2013 treten 
mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(4) Die §§ 29 und 50 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 106/2013 treten 
mit 1. Jänner 2014 in Kraft. 

(5) Wenn in diesem Gesetz ein rechtskräftiger Bescheid verlangt wird, gilt ab 
1. Jänner 2014 Folgendes: 

(5) Wenn in diesem Gesetz ein rechtskräftiger Bescheid verlangt wird, gilt ab 
1. Jänner 2014 Folgendes: 

 1. Eine daran anknüpfende Wirkung tritt erst dann ein, sobald  1. Eine daran anknüpfende Wirkung tritt erst dann ein, sobald 
 a) ein in einem Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht nicht 

mehr abänder- oder aufhebbarer Bescheid vorliegt oder 
 a) ein in einem Beschwerdeverfahren vor dem Verwaltungsgericht nicht 

mehr abänder- oder aufhebbarer Bescheid vorliegt oder 
 b) über die Beschwerde durch Erkenntnis des Verwaltungsgerichts in der 

Sache selbst entschieden worden ist. 
 b) über die Beschwerde durch Erkenntnis des Verwaltungsgerichts in der 

Sache selbst entschieden worden ist. 
 2. An die Stelle eines solchen Bescheides tritt das Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichts, mit dem in der Sache selbst entschieden worden ist. 
 2. An die Stelle eines solchen Bescheides tritt das Erkenntnis des 

Verwaltungsgerichts, mit dem in der Sache selbst entschieden worden ist. 
(6) § 22 Abs 2 und 6 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 47/2015 tritt mit 

Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt 
§ 34a außer Kraft.  

(6) § 22 Abs 2 und 6 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 47/2015 tritt mit 
Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Gleichzeitig tritt 
§ 34a außer Kraft.  

(7) § 40 Abs 4, 4a und 5 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 122/2017 tritt 
mit 1. Jänner 2018 in Kraft; gleichzeitig tritt § 53 außer Kraft. 

(7) § 40 Abs 4, 4a und 5 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 122/2017 tritt 
mit 1. Jänner 2018 in Kraft; gleichzeitig tritt § 53 außer Kraft. 

(8) § 55a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 123/2017 tritt mit 1. Jänner 
2018 in Kraft.  

(8) § 55a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 123/2017 tritt mit 1. Jänner 
2018 in Kraft.  

(9) Die §§ 48, 50a, 50b, 50c, 50d und 50e in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 82/2018 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.  

(9) Die §§ 48, 50a, 50b, 50c, 50d und 50e in der Fassung des Gesetzes LGBl 
Nr 82/2018 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.  

(10) § 61 Abs 7 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 14/2019 tritt mit 
1. April 2018 in Kraft. 

(10) § 61 Abs 7 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 14/2019 tritt mit 
1. April 2018 in Kraft. 

(11) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 79/2019 treten in Kraft: (11) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 79/2019 treten in Kraft: 
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 1. die §§ 6 Abs 3 und Abs 4, 8 Abs 6, 17 Abs 11, 32, 48 Abs 7, 52 und 57b 

mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats; 
 1. die §§ 6 Abs 3 und Abs 4, 8 Abs 6, 17 Abs 11, 32, 48 Abs 7, 52 und 57b 

mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats; 
 2. die §§ 22 und 40 mit 1. Jänner 2022; auf bis zum 30. November 2021 

vollständig eingebrachte Ansuchen um Förderung pflegegerechter 
Erstausstattung für neu errichtete Senioren- und Seniorenpflegheime, die 
im Jahr 2021 fertiggestellt werden, sind die §§ 22 und 40 in der bis dahin 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

 2. die §§ 22 und 40 mit 1. Jänner 2022; auf bis zum 30. November 2021 
vollständig eingebrachte Ansuchen um Förderung pflegegerechter 
Erstausstattung für neu errichtete Senioren- und Seniorenpflegheime, die 
im Jahr 2021 fertiggestellt werden, sind die §§ 22 und 40 in der bis dahin 
geltenden Fassung weiter anzuwenden. 

(12) Die §§ 6 Abs 1a, 17 Abs 2 und 2a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
21/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

(12) Die §§ 6 Abs 1a, 17 Abs 2 und 2a in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 
21/2020 treten mit 1. Jänner 2021 in Kraft. 

(13) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 76/2020 treten in Kraft: (13) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 76/2020 treten in Kraft: 
 1. die §§ 22 Abs 2, 42, 43, 45, 46, 50 Abs 1 und 5 mit 18. Juli 2020 in Kraft; 

gleichzeitig tritt § 44a außer Kraft; 
 1. die §§ 22 Abs 2, 42, 43, 45, 46, 50 Abs 1 und 5 mit 18. Juli 2020 in Kraft; 

gleichzeitig tritt § 44a außer Kraft; 
 2. die §§ 8 und 17 mit 1. Jänner 2021.  2. die §§ 8 und 17 mit 1. Jänner 2021. 
 (14) Die §§ 6 Abs 4, 17 Abs 10 und 10b, 40 Abs 5 und 50 Abs 1a in der Fassung 

des Gesetzes LGBl Nr xxx/2022 treten mit ....................... in Kraft.  
 (15) Für nicht pfändbare Einmalzahlungen nach bundesrechtlichen 

Vorschriften sind die §§ 8 Abs 3 und 22 Abs 5 mit der Maßgabe anzuwenden, dass 
die Landesregierung im Jahr 2022 Verordnungen, mit denen solche 
Einmalzahlungen von einer Einkommenseinrechnung ausgenommen werden, auch 
rückwirkend zum 1. Jänner 2022 in Kraft setzen kann. 
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